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Atommüll 
 

Atommüll auf 
Bauschutt-
deponien 
 

Radioaktive Reststoffe aus 

dem Atomkraftwerk Karlsruhe 

wurden ohne öffentliche Dis-

kussion oder Information des 

Aufsichtsrates und Kreistages 

oder des Landrates oder des 

Verpächters zwar legal, aber 

ohne jedes Gespür für die po-

litische Brisanz seit 2007 von 

dem kreiseigenen Abfallunter-

nehmen AVL auf den kreisei-

genen Bauschuttdeponien Burg-

hof in Vaihingen-Horrheim und 

Froschgraben in Schwieber-

dingen „end-sorgt“. Darauf weist 

Dr. Dierk-Christian Vogt von 

der Initiative www.froschgra 

ben-freigemessen.de in Schwie-

berdingen hin. Ab 2017 sollen 

zusätzlich 3350 Tonnen soge-

nannte freigemessene Abfälle 

aus dem Atomkraftwerk Neckar-

westheim (GKN1) folgen. Das 

Kreislaufwirtschaftsgesetz las-

se bei in dem Landkreis Lud-

wigsburg angefallenen radio-

aktiven Reststoffen keinerlei 

andere Deponierungsstandorte 

zu und bei dem Freimess-

grenzwert und der -methode, 

wonach pro Anwohner und 

Jahr die zu erwartende zusätz-

liche Strahlenbelastung um 

maximal 10 Mikrosievert stei-

gen darf, sei alles sicher, wur-

de der Initiative von offizieller 

Seite erklärt. 

„Unsere Interessengemeinschaft 

www.froschgraben-freigemes 

sen.de konnte das Umweltmi-

nisterium Baden-Württemberg 

jedoch davon überzeugen, daß 

zum Beispiel die gesetzlich 

vorgeschriebene landwirtschaft-

liche Nachnutzung der Depo-

nien durch solch einen spezi-

ellen Abfall gefährdet ist, so 

dass ein zeitweises Moratori-

um für den Einbau dieses ra-

dioaktiven Abfall in Baden-

Württemberg verhängt wurde“, 

erklärt Vogt. Nach einem be-

stellten entsprechenden Gut-

achten aus dem Öko-Institut 

wurde dieses Moratorium aber 

aufgehoben, wie Strahlentelex 

bereits in der Dezember-

Ausgabe 2016 berichtete. Vie-

le weitere Detailfragen, die 

die Sicherheit der Anwohne-

rinnen und Anwohner und der 

Umwelt (z.B. den Weinbau) 

um die Deponien für die 

nächsten Jahrzehnte und Jahr-

hunderte betreffen, seien aber 

noch nicht ausreichend be-

antwortet worden. Dennoch 

können die LKWs ab Anfang 

des Jahres 2017 anrollen, be-

klagt Vogt. 

Der Schwieberdinger Gemein-

derat und die Gemeindever-

waltung haben einstimmig den 

Einbau freigemessener Abfäl-

le auf der Gemarkung abge-

lehnt. Andere Deponiestandort-

kommunen in ganz Deutsch-

land sind dem gefolgt und 

auch im Kreis Ludwigsburg 

ist dies andernorts in Vorbe-

reitung. 

Die Kreistagsfraktionen der 

Freien Wähler und der FDP 

haben den Antrag gestellt, 

diesen Einbau zu stoppen und 

endlich die vorgeschriebenen 

Handlungsoptionen auszuar-

beiten und abzuwägen. 

Deutschlandweit baut sich ein 

Widerstand auf, der verhin-

dern will, dass bei dem wün-

schenswerten Rückbau der 

Atomkraftwerke in Deutsch-

land die Atomkraftwerksbe-

treiber, die jahrzehntelang gros-

se Gewinne aus dem Betrei-

ben der AKWs gezogen ha-

ben, sich nun ihrer strahlenden 

Verantwortung auf Kosten der 

Anwohnerinnen und Anwo-

hner und Steuerzahlerinnen 

und Steuerzahler entledigen 

können. „Wir wollen die radio-

aktiven Reststoffe weder auf 

unseren Deponien und noch 

viel weniger als Recycling-

müll in unseren Küchenplat-

ten, Heizkörpern, Metalltöpf-

en oder Zahnspangen“, erklärt 

Vogt. Die 3350 Tonnen ab 

nächstem Jahr sind der ge-

plante Anfang, doch stehen in 

Baden-Württemberg schon jetzt 

laut Umweltministerium circa 

40.000 Tonnen zu deponie-

render radioaktiver Restmüll 

an, für den es noch keine 

Lagerstätten gibt. 

Vor dem ersten Transport 

muss mit den Bürgerinnen 

und Bürgern ein schlüssiges 

Gesamtkonzept transparent 

diskutiert werden, um das 

kleinste Übel, zum Beispiel 

die Lagerung auf dem beste-

henden Atomkraftwerksgelän-

de, zu finden, fordert Vogt. 

Hier wisse man mit Atommüll 

umzugehen, hier müsste er 

nicht, wie auf den konventio-

nellen Bauschuttdeponien, aus 

der Atomaufsicht entlassen 

werden mit der Folge, dass 

dort zukünftig keinerlei Strah-

lenschutzmessungen erfolgen 

müssen. Hier werde es die 

versprochene „Grüne Wiese“ 

ohnehin nicht geben, denn vor 

dem nächsten Jahrhundert 

wird es in Deutschland vor-

aussichtlich kein Endlager für 

hochradioaktive Abfälle ge-

ben, so dass die Castoren als 

Zwischenlager legal oder ohne 

gesetzliche Genehmigung oh-

nehin auf dem Atomkraft-

werksgelände verbleiben wer-

den, meint Vogt. 

Beteiligen Sie sich an unserer Un-

terschriftenaktion, bittet Vogt: 

https://www.openpetition.de/petit

ion/online/ich-lehne-die-

aufnahme-von-

Atomkraftwerksabfaellen-auf-

die-ludwigsburger-deponien-ab 
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Klage gegen die 
Genehmigung 
für ein neues 
Atommülllager 
am AKW Biblis 
 
Der BUND Landesverband 

Hessen hat im August 2016 

Klage gegen den Genehmi-

gungsbescheid des Hessischen 

Umweltministeriums vom 5. 

April 2016 zur Errichtung ei-

nes Lagers für radioaktive Ab-

fälle und Reststoffe („LAW2-

Lager“) am AKW Biblis ein-

gereicht. Ziel der Klage ist, zu 

erreichen, daß eine Umwelt-

verträglichkeitsprüfung (UVP) 

mit Öffentlichkeitsbeteiligung 

durchgeführt werden muss. 

Das LAW2-Lager soll Abfälle 

und Reststoffe aus Betrieb 

und Abbau des AKW Biblis 

aufnehmen. 

Grund für die Klage des Um-

weltverbandes sind veraltete 

Annahmen, die zur Unter-

schätzung der Auswirkungen 

von Flugzeugabstürzen füh-

ren, sowie unklare Angaben 

des Betreibers RWE Power 

AG zum radioaktiven Inventar 

in den beiden Reaktorblöcken. 

Beides führt nach Auffassung 

des BUND dazu, dass die 

bestmögliche Sicherheit beim 

Bau und Betrieb des LAW2-

Lagers nicht gewährleistet 

werden kann, weder für die 

Beschäftigten noch für die 

Bewohner umliegender Kom-

munen. 

Dem BUND zufolge zeigen 

die bekannt gewordenen Un-

terlagen, dass die Gefahren 

bei der Lagerung radioaktiver 

Stoffe aus dem noch nicht ge-

nehmigten Abriss des AKW 

Biblis deutlich unterschätzt 

wurden. Rätselhaft sei dabei, 

daß RWE Power AG zunächst 

eine Genehmigung für die 

sechsfache Menge und inzwi-

schen immer noch für doppelt 

soviel Radioaktivität beantragt 

hat, als nach deren eigenen 

Angaben beim Abriss des 

AKW insgesamt anfallen 

kann. 

Dr. Werner Neumann, BUND-

Atom- und Strahlenschutzex-

perte: „Entweder weiß RWE 

Power AG nicht, wieviel Ra-

dioaktivität beim Abriss anfal-

len wird oder es muss vermu-

tet werden, dass Atommüll 

von anderen Orten nach Biblis 

gebracht werden soll. Wir for-

dern von Umweltministerin 

Priska Hinz umgehend Auf-

klärung. Dies auch deshalb, 

weil die Baugenehmigung des 

Landkreises Bergstraße für die 

riesige Lagerhalle unbefristet 

ist. Wir befürchten, dass hier 

ein dauerhafter Umschlagplatz 

für Atommüll entstehen soll.“ 

Da zudem völlig unklar ist, 

wann das Atomlager „Schacht 

Konrad“ in Betrieb geht, be-

fürchtet der BUND, dass das 

Zwischenlager mit unzurei-
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